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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Gerade einmal 20 Tage vergingen zwischen der Einreichung der parlamentarischen
Initiative der SPK-NR für die Ermöglichung der Teilnahme an Abstimmungen in
Abwesenheit – wenigstens für Nationalratsmitglieder – und der Annahme ihrer
Umsetzung in beiden Räten. Die SPK-SR hatte beim neuerlichen Vorstoss der
Schwesterkommission (nach der gescheiterten Pa.Iv. 20.475) – wohl auch aufgrund der
wieder ansteigenden Covid-19-Fallzahlen – ein Einsehen und gab dem Ansinnen Ende
November mit 8 zu 4 Stimmen Folge. 
Nur einen Tag später – am zweiten Tag der Wintersession 2020 – unterbreitete die SPK-
NR dann ihrem Rat eine dringliche bis Ende der Herbstsession 2021 befristete Revision
des Parlamentsgesetzes. Ziel sei es, die Vorlage rasch durch die Räte zu bringen und ein
Differenzbereinigungsverfahren zu verhindern, damit die Möglichkeit einer Teilnahme
bei Abstimmungen für von Covid-19 betroffene Nationalratsmitglieder von ausserhalb
des Nationalratssaals zumindest für die dritte Sessionswoche gegeben sei. Die Mehrheit
der Kommission begründete das Ansinnen damit, dass es zu einer Verzerrung der
Abstimmungen kommen könnte, wenn zu viele Ratsmitglieder aufgrund von
vorgeschriebener Isolation oder Quarantäne in Folge einer Covid-19-Erkrankung
abwesend wären und dies etwas eine Fraktion stärker als eine andere betreffen würde.
Ein erneuter Abbruch der Session müsse verhindert werden. 
Das Gesetz gelte nur für den Nationalrat, weil dort Proportionalität wichtiger sei als im
Ständerat, führte Kommissionssprecherin Marianne Binder-Keller (cvp, AG) in der
Nationalratsdebatte aus. Sie betonte, dass lediglich von Covid-19 betroffene
Nationalratsmitglieder das Recht erhalten sollen, ihre Stimme in Abwesenheit abgeben
zu können. Dies gelte zudem lediglich für Abstimmungen, nicht aber für Voten im Rat,
das Einreichen von Vorstössen oder die Teilnahme bei Wahlen. Gäbe es technische
Schwierigkeiten, würden deshalb keine Abstimmungen wiederholt. Eine
Kommissionsminderheit beantragte Nicht-Eintreten. Ihr Sprecher Gregor Rutz (svp, ZH)
fragte sich, ob man auf dem Weg zum «Pyjama-Parlament» sei. Man müsse in der
jetzigen Situation «ruhig Blut bewahren» und dürfe diese «unausgegorene,
widersprüchliche und verfassungswidrige» Vorlage nicht «überschnell» einführen.
Parlamentarische Arbeit sei nicht einfach Abstimmen, sondern beinhalte
Willensbildung, die nur vor Ort geschehen könne. Man könnte ansonsten ja auch
einfach Fragebogen an die Parlamentsmitglieder verschicken, was eine Menge an
Kommissionsarbeit sparen würde. Zudem werde der Grundsatz des
Zweikammersystems verletzt, wenn das Gesetz nur für die grosse Kammer gelte. Wenn
nur an Covid-19 Erkrankte vom Recht Gebrauch machen dürften, sei darüber hinaus die
Gleichbehandlung verletzt. Er sehe nicht ein, weshalb jemand mit einer «normalen
Grippe» oder einem «Beinbruch» nicht auch von zu Hause aus abstimmen dürfe. Wenn
es wirklich so weit kommen würde, dass eine erhebliche Anzahl an Nationalrätinnen und
Nationalräten nicht mehr an der Session teilnehmen könnte – «was wir nicht glauben»
–, dann müsste man die Session, wie von Verfassung und Gesetz vorgesehen,
abbrechen. «Die Schweiz würde nicht untergehen, wenn wir mal eine Woche nicht
tagen würden». Auf diese «Bastelarbeit» dürfe aber nicht eingetreten werden, so Rutz.

Nachdem alle anderen Fraktionen für Eintreten plädiert hatten  – es herrschte Konsens,
dass das Parlament seine Verantwortung auch in einer Krisensituation wahrnehmen
können müsse, auch wenn es sich bei der Vorlage nicht um eine perfekte Lösung handle
–, wurde mit 125 zu 61 Stimmen (3 Enthaltungen) Eintreten beschlossen. Zur
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion gesellten sich acht Mitglieder der FDP- und zwei
Mitglieder der Mitte-Fraktion, die ebenfalls gegen Eintreten stimmten. Ohne weitere
Diskussion nahm dann eine Mehrheit von 123 gegen 62 Stimmen (5 Enthaltungen) den
Entwurf an, der damit an den Ständerat ging. 

Dort sprach Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) zwei Tage später von einem
«historischen» Projekt, da zum ersten Mal seit 1848 die Grundlage für Abstimmungen
ohne Anwesenheit im Parlamentsgebäude geschaffen werde. Die Vorlage sehe
allerdings einzig vor, den Abstimmungsknopf zuhause am Computer über einen
gesicherten Link statt vor Ort zu drücken. Eine Kommissionsminderheit brachte
zahlreiche staatspolitische und institutionelle Bedenken vor, wie sie zuvor bereits im
Nationalrat zu vernehmen gewesen waren. Lisa Mazzone (gp, GE) argumentierte

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2020
MARC BÜHLMANN
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hingegen mit «respect institutionnel». Sie sei ebenfalls unzufrieden mit der Vorlage,
wolle aber dem Nationalrat nicht im Wege stehen und die Vorlage in Anbetracht ihrer
Befristung gutheissen. Man könne sich ja auch der Stimme enthalten und den
Nationalrat machen lassen, ergänzte Philippe Bauer (fdp, NE). In der Folge entbrannte in
der kleinen Kammer eine lebhafte und recht ausführliche Diskussion darüber, ob man
dem Schwesterrat eine Sonderregelung zugestehen solle, wie sich Daniel Jositsch (sp,
ZH) ausdrückte, oder ob mit einer solchen Regelung leichtfertig oder gar fast fahrlässig
Gesetze beschlossen werden könnten, wie dies Hannes Germann (svp, SH) befürchtete.
Schliesslich schien die Meinung zu überwiegen, dass der Nationalrat das Recht haben
soll, die Möglichkeit für Abstimmen in Abwesenheit in dieser aussergewöhnlichen
Situation für sich selbst zu schaffen. Mit 27 zu 13 Stimmen bei 4 Enthaltungen hiess
entsprechend auch der Ständerat die Vorlage gut. 

Damit konnten in einem nächsten Schritt beide Kammern über die Dringlichkeitsklausel
abstimmen. Im Nationalrat wurde diese mit 130 zu 35 Stimmen (4 Enthaltungen) und im
Ständerat mit 29 zu 11 Stimmen (3 Enthaltungen) angenommen. Damit stand den
Schlussabstimmungen, die Mitte der Wintersession durchgeführt wurden, nichts mehr
im Wege. Mit 125 zu 65 Stimmen (4 Enthaltungen) nahm die grosse Kammer die
Teilnahme in Abwesenheit für an Covid-19 erkrankte Nationalratsmitglieder an. Die
kleine Kammer hiess die Vorlage mit 25 zu 7 Stimmen (3 Enthaltungen) gut. 1

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Im September 2020 forderte Thomas Aeschi (svp, ZG) den Bundesrat mittels einer
Motion dazu auf, das institutionelle Abkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen, das
Vorhaben abzuschreiben und die EU darüber zu informieren. Eine inhaltlich identische
Motion wurde zeitgleich von SVP-Ständerat Werner Salzmann (svp, BE; Mo. 20.3993)
eingereicht. Zusammen mit zwei weiteren Motionen der SVP-Fraktion (Mo. 20.3985)
und von Hannes Germann (svp, SH; Mo. 20.3991) lancierte die SVP damit einen
koordinierten Angriff auf das institutionelle Rahmenabkommen. Für Aeschi war das
Abkommen nicht mit den Schweizer Landesinteressen vereinbar. Er führte in seiner
Begründung sieben Punkte auf, an denen er sich störte, und zwar namentlich: die
Übernahme von EU-Recht in zentralen Politikbereichen; die «Unterordnung» des
vorgesehenen Schiedsgerichts unter den EU-Gerichtshof; die Ermächtigung der EU,
verhältnismässige Sanktionen gegenüber der Schweiz erheben zu dürfen; die Zahlung
von «jährlich hunderten von Millionen Franken an die EU»; die «Super-Guillotine»,
welche dazu führe, dass mit der Kündigung des Abkommens nach sechs Monaten alle
bisherigen und zukünftigen EU-Marktzugangsabkommen automatisch dahinfielen,
wobei für die bestehenden fünf Marktzugangsabkommen ein Konsultationsprozess von
drei Monaten zur Lösungsfindung vorgesehen ist; die EU-Beihilferegeln, welche auch
für das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der EU gelten würden und
schliesslich das «Vetorecht» der EU gegen Schweizer Volksentscheide in Bereichen, in
denen die EU die alleinige Rechtssetzungskompetenz besitzt. Aeschi verlangte, dass die
Schweiz stattdessen ihre «bewährte Wirtschaftspolitik» fortsetze, bei der man
Beziehungen im gegenseitigen Interesse pflege. Des Weiteren schlug er vor, sich
mithilfe eines Revitalisierungsprogramms gegen allfällige Gegenmassnahmen der EU bei
Ablehnung des Rahmenabkommens zu wappnen. Der Bundesrat hielt sich in seiner
Stellungnahme knapp und verwies auf die Kooperation mit Kantonen und Sozialpartnern
zur Erarbeitung breit abgestützter Lösungen für die zu klärenden Punkte im
Rahmenabkommen. Laut Bundesrat werde man das Abkommen nur unterzeichenn,
wenn für die offenen Punkte zufriedenstellende Lösungen vorlägen. Er beantragte die
Ablehnung der Motion. 2

MOTION
DATUM: 14.09.2020
AMANDO AMMANN

Im September 2020 reichten die SVP-Fraktion im Nationalrat und Hannes Germann
(svp, SH; Mo. 20.3991) im Ständerat jeweils die Motion «Kein InstA-Hüftschuss ohne
Klärung der offenen Punkte» ein, die den Bundesrat damit beauftragen wollte,
sicherzustellen, dass die angefragten Klärungen zum institutionellen Rahmenabkommen
mit der EU verbindlich im Vertragstext festgehalten werden. Die Annahme der Motionen
der WAK-NR (Mo. 19.3420) und der WAK-SR (Mo. 19.3416) hätten verdeutlicht, dass die
Klärungen bezüglich staatlicher Beihilfen, Lohnschutzniveau und Unionsbürgerrichtlinie
notwendig seien. In den Augen der SVP schien es jedoch so, dass sich der Bundesrat mit
unverbindlichen Erklärungen der EU zufriedenstellen lassen würde, obwohl eine

MOTION
DATUM: 14.09.2020
AMANDO AMMANN
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Anpassung im Vertragstext notwendig wäre. In seiner Stellungnahme ging der Bundesrat
kaum auf die geäusserte Kritik ein und verwies stattdessen darauf, dass er mit den
Kantonen und Sozialpartnern zusammengearbeitet habe, um breit abgestützte
Lösungen für die noch zu klärenden Punkte zu finden. Man werde das Abkommen nur
dann unterzeichnen, wenn zufriedenstellende Lösungen vorlägen, was auch
voraussetze, dass die Lösungen bilateral verbindlich sein müssten. Ob die
Rechtssicherheit jedoch durch eine Änderung des Abkommenstexts oder eine dem
Abkommen beigelegte Erklärung gewährleistet würde, sei nicht entscheidend. Folglich
beantragte der Bundesrat die Ablehnung beider Motionen. 3

Während der Wintersession 2020 führten National- und Ständerat auf Antrag der SVP
eine ausserordentliche Session zum Rahmenabkommen mit der EU durch, in deren
Rahmen der Nationalrat die Motion der SVP-Fraktion (Mo. 20.3985) «Kein InstA-
Hüftschuss ohne Klärung der offenen Punkte» ablehnte. Mit 111 zu 64 Stimmen (bei 19
Enthaltungen) entschied sich der Rat gegen die Motion, obwohl sich einige Mitglieder
der Mitte-Fraktion der SVP angeschlossen hatten. Im Ständerat verlangte Ruedi Noser
(fdp, ZH) per Ordnungsantrag die Zuweisung der gleichlautenden Motion Germann (svp,
SH; Mo. 20.3991) an die zuständige Kommission. Dem Antrag wurde mit 23 zu 14
Stimmen (bei 6 Enthaltungen) stattgegeben. 4

MOTION
DATUM: 16.12.2020
AMANDO AMMANN

Im Juni 2021 veröffentlichte die APK-SR einen Bericht zur Motion Germann (svp, SH;
Mo. 20.3991) «Kein InstA-Hüftschuss ohne Klärung der offenen Punkte». Diese war
inhaltlich deckungsgleich mit der Motion 20.3985, welche die SVP-Fraktion im
Nationalrat eingereicht hatte und die im Dezember 2020 abgelehnt worden war. In
ihrem Bericht empfahl die Kommission die Motion einstimmig zur Ablehnung.
Angesichts des Abbruchs der Verhandlungen über das institutionelle
Rahmenabkommen mit der EU erschien die Motion der APK-SR obsolet. 5

MOTION
DATUM: 28.06.2021
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2021 beriet der Ständerat die Motion Germann (svp, SH) «Kein
InstA-Hüftschuss ohne Klärung der offenen Punkte», welche inhaltlich identisch mit
der im Dezember 2020 vom Nationalrat abgelehnten Motion 20.3985 der SVP-Fraktion
war. Damian Müller (fdp, LU) empfahl im Namen der APK-SR die Ablehnung der Motion.
Mit dem Beschluss der Nichtunterzeichnung des Rahmenabkommens sei die Motion
inhaltslos geworden. Motionär Germann lobte den Bundesrat für diese Notbremse und
den Verhandlungsabbruch. Den Grund für das Scheitern verortete er in der
«dogmatischen Sturheit und Arroganz der Brüsseler Zentralbürokratie». Aufgrund der
Unerfüllbarkeit zog Germann seine Motion zurück. 6

MOTION
DATUM: 30.09.2021
AMANDO AMMANN

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsrecht

Eine von Ständerat Hans Wicki (fdp, NW) eingereichte Motion wollte den Bundesrat
beauftragen, das Arbeitsrecht so anzupassen, dass Arbeitnehmende und
Arbeitgebende flexibel Homeoffice praktizieren beziehungsweise anbieten können.
Konkret schlug Wicki verschiedene Änderungen vor: So wollte er unter anderem den
Begriff «Homeoffice» möglichst einfach und unabhängig davon, ob die
Arbeitnehmenden teilweise, regelmässig oder unregelmässig von zu Hause aus arbeiten,
definieren. Arbeitnehmende sollten schriftlich ihr Einverständnis für Homeoffice geben
können, zudem sollten sie Arbeitszeiten, Pausen und Ruhezeiten «unter Wahrung der
betrieblichen Notwendigkeiten» selbstständig festlegen können. Entsprechend sollten
im Homeoffice auch keine Bewilligung für Nacht- und Sonntagsarbeit oder ein
Lohnzuschlag nötig sein, sofern die Arbeitnehmenden die Arbeit nach ihrem freien
Ermessen zu diesen Zeiten leisten. Diese Flexibilisierung der Arbeitszeit helfe bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, argumentierte Wicki.
Der Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen, da diese Fragen bereits in der
parlamentarischen Initiative Burkart (fdp, AG; Pa.Iv. 16.484) behandelt würden.
Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Wintersession 2021 mit dieser Motion.
Mittels Ordnungsantrag beantragte Erich Ettlin (mitte, OW), die Motion der WAK-SR zur
Vorprüfung zuzuweisen, da sich die Kommission bereits mit anderen Vorstösse zum

MOTION
DATUM: 15.12.2021
GIADA GIANOLA
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gleichen Thema beschäftigte (Pa. Iv. 16.414, Mo. 21.3686, Pa. Iv. 16.484). Sowohl Motionär
Wicki als auch der Ständerat insgesamt unterstützten diesen Ordnungsantrag. Hannes
German (svp, SH) bat jedoch darum, zukünftig auf solche Vorstösse oder auf ihre
Zuweisung an die Kommissionen zu verzichten, um diese nicht zu überlasten. Der
Ständerat sollte «in der Lage sein [...], über einfache Fragen zu entscheiden». 7

1) AB NR, 2020, S. 2301 ff.; AB NR, 2020, S. 2409; AB NR, 2020, S. 2465; AB SR, 2020, S. 1277 ff.; AB SR, 2020, S. 1300; AB SR,
2020, S. 1326; Medienmitteilung SPK-NR vom 1.12.20; NZZ, SGT, 8.12.20; LT, 11.12.20
2) Mo. 20.3986; Mo. 20.3993
3) Mo. 20.3985; Mo. 20.3991
4) AB NR, 2020, S. 2574 ff.; AB NR, 2020, S.2583; AB SR, 2020, S. 1424 ff.; AB SR, 2020, S.1425
5) Bericht APK-SR vom 28.6.21
6) AB SR, 2021, S. 1063f.
7) AB SR, 2021, S. 1382 f.; Mo. 21.4188
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